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Schweinfurt, den 12.01.2022                                                                        Nummer 4 
 

Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Der Zutritt zum Landratsamt Schweinfurt ist 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung, 
unter Einhaltung der 3G-Nachweispflicht 
sowie mit Mund-Nasen-Schutz  
(FFP2-Maske) möglich. Bitte nehmen Sie 
zwecks Terminvereinbarung Kontakt mit den 
jeweiligen Organisationseinheiten auf. 
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthabenden 
Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie im In-
ternet unter: 

- Zahnärzte:  notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 
 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Allgemeinverfügung zur Änderung 
der Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Schweinfurt aufgrund eines Ausbruchsgesche-
hens im AWO Seniorenzentrum Niederwerrn, 
Hohmannstraße 1, 97464 Niederwerrn zur Be-
kämpfung der übertragbaren Krankheit 
COVID-19 vom 05.01.2022 
 
Anlage 2: Allgemeinverfügung des Landrats-
amtes Schweinfurt über die Testpflicht auf-
grund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung Wohnstift Steigerwald, Philipp-Stöhr-
Weg 9, 97447 Gerolzhofen zur Bekämpfung 
der übertragbaren Krankheit COVID-19 
 
Anlage 3: Allgemeinverfügung des Landrats-
amtes Schweinfurt über die Testpflicht auf-
grund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung AWO Seniorenzentrum Niederwerrn, 
Hohmanstraße 1, 97464 Niederwerrn zur Be-
kämpfung der übertragbaren Krankheit 
COVID-19 
 
Anlage 4: Allgemeinverfügung zur Aufhebung 
der Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Schweinfurt zur Festsetzung eines erweiterten 
Absonderungszeitraumes für enge Kontaktper-
sonen zur Bekämpfung der übertragbaren 
Krankheit COVID-19 
 
 
 

 



 
 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 4 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

zur Änderung der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt aufgrund eines Aus-
bruchsgeschehens im AWO Seniorenzentrum Niederwerrn, Hohmannstraße 1, 97464 Nieder-

werrn zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 vom 05.01.2022 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf der Grundlage von Art. 49 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 

Allgemeinverfügung: 

I. Ziffer I der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt aufgrund eines Ausbruchs-

geschehens im AWO Seniorenzentrum Niederwerrn, Hohmannstraße 1, 97464 Niederwerrn 
zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 vom 05.01.2022 wird wie folgt neu 
gefasst: 
 

1. Das Staatliche Gesundheitsamt Schweinfurt stellt fest, dass es sich bei den Personen, 
die im Wohnbereich 1. Obergeschoss der Einrichtung AWO Seniorenzentrum Nieder-
werrn, Hohmannstraße 1, 97464 Niederwerrn, betreut werden (im Folgenden: Betreute) 
und sich in dem Zeitraum von 01.01. bis 03.01.2022 in der Einrichtung aufgehalten ha-
ben und bei dem engen Kontakt zu dem Index nicht dauerhaft und ordnungsgemäß eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP-2-Maske getragen haben, um enge 
Kontaktpersonen im Sinne der Ziffer 1.1 der AV Isolation aufgrund eines engen Kontakts 
zu einem bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils geltenden Kriterien des Ro-
bert Koch-Instituts handelt. Für diese Personen gelten die sich aus der AV Isolation er-
gebenen Regelungen für enge Kontaktpersonen, soweit in der vorliegenden Allgemein-
verfügung keine abweichenden oder ergänzenden Regelungen getroffen werden. 
 

2. Die Ziffer 1 gilt nicht für Betreute, die positiv getestete Personen im Sinne der Ziffer 1.3 
der AV Isolation sind. Für diese Personen gelten die sich aus der AV Isolation ergebe-
nen Regelungen für positiv getestete Personen. 

 

3. Das Gesundheitsamt entscheidet über das Ende der Quarantäne bei den unter Ziffer 1 
genannten engen Kontaktpersonen. Entsprechend Ziffer 6.1.1 der AV Isolation endet die 
Quarantäne bei den unter der Ziffer 1 genannten engen Kontaktpersonen frühestens 10 
Tage nach dem letzten engen Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall, wenn wäh-
rend der Isolation keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen bei der jeweiligen 
Person aufgetreten sind. 
 

4. Entsprechend Ziffer 2.1.1.2 letzter Satz der AV Isolation gilt die Quarantänepflicht für die 
unter Ziffer 1 genannten engen Kontaktpersonen bei Verdacht auf das Vorliegen einer 
Infektion des Indexfalls mit einer nicht vorherrschenden, von der Weltgesundheitsorgani-
sation als besorgniserregend eingestuften Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 auch 
für: 

 

a) enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind (ab Tag 15 
nach der abschließenden Impfung), 

b) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest bestätigten COVID-
19-Erkrankung genesen sind und mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden (ab 
dem Tag der Impfung) und 



c) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest bestätigten SARS-
CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrundeliegende Testung mindestens 
28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. 

 

5. Ergänzend zu der Ziffer 5.1 der AV Isolation trifft zusätzlich zu dem Betreuten auch die 
Einrichtungsleitung die Pflicht, dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn 
eine in der Ziffer 1 genannte Person Symptome aufweist, die auf eine COVID-19-
Erkrankung hinweisen können. Hierzu hat die Einrichtungsleitung das Symptomtage-
buch der Betreuten nach der Ziffer 4.2 der AV Isolation täglich zu führen und dem Ge-
sundheitsamts Schweinfurt auf dessen Verlangen hin zu übermitteln. Wenn solche 
Symptome auftreten, müssen sich diese Betreuten unverzüglich gesondert isolieren, so-
weit dies nicht bereits erfolgt ist. Außerdem müssen sie sich unverzüglich einer moleku-
larbiologischen Untersuchung auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2 unterziehen. 
Einweisungen in ein Krankenhaus muss die Einrichtungsleitung dem Gesundheitsamt 
unverzüglich unter Nennung der Verdachtsdiagnose mitteilen.  

 

6. Positiv auf SARS-CoV-2 getestete Betreute müssen in der Einrichtung für die nach der 
Ziffer 6.3 der AV Isolation bestimmte Dauer gesondert isoliert werden, soweit dies bau-
lich möglich ist. Sie dürfen in dieser Zeit keinen persönlichen Kontakt zu anderen Be-
treuten der Einrichtung haben. 

 

7. Die Einrichtungsleitung wird verpflichtet, dem staatlichen Gesundheitsamt Schweinfurt 
innerhalb von drei Tagen nach Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung eine Liste 
der unter der Ziffer 1 und 2 genannten Personen zukommen zu lassen. Diese muss 
Name, Vorname, Anschrift sowie telefonische Erreichbarkeiten beinhalten; bei Betreuten 
genügt es, wenn die Einrichtungsleitung hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit auf 
eine allgemeine telefonische Erreichbarkeit der Einrichtung verweist.  

 

II. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft (d.h. am 
13.01.2022) und mit Ablauf des 06.03.2022 außer Kraft. 
 

Begründung: 

Die Ziffer I.4 wird gemäß Art. 49 BayVwVfG neu eingefügt, nachdem bei zwei der drei positiven 
Fälle die nicht vorherrschende, von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend einge-
stuften Variante Omikron des Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 
Burkarderstraße 26 
97082 Würzburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 



 

• 1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de). 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. (Ausgenommen sind Rechtsbereiche nach § 188 der 
Verwaltungsgerichtsordnung - Angelegenheiten der Fürsorge.) 

 

 
 
gez. 
Marita Eckstein 
Abteilungsleiterin 

 



 
 

Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 4 
 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

des Landratsamtes Schweinfurt über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens 
in der Einrichtung Wohnstift Steigerwald, Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolzhofen zur Be-

kämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage des § 28 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 1 
der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Für Beschäftigte der Einrichtung Wohnstift Steigerwald, Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolz-
hofen (im Folgenden: Beschäftigte) sowie Personen, die in dieser Einrichtung betreut werden 
(im Folgenden: Betreute), wird die molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihente-
stung am 18.01.2022 in der Einrichtung Wohnstift Steigerwald, Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Ge-
rolzhofen vorgeladen. Die Reihentestung wird durch die mobile Teststrecke in Abstimmung mit 
der Einrichtungsleitung und dem Gesundheitsamt durchgeführt. 
 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte, die sich als enge Kontaktperson     
oder aufgrund des Vorliegens eines positiven Testergebnisses auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 in häuslicher Isolation befinden, sowie Personen, die sich aufgrund einer für den Einzel-
fall begründeten und durch das Gesundheitsamt Schweinfurt bestätigten Ausnahme einer an-
derweitigen molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 unterziehen, die in der Zeit von einem Tag vor bis einem Tag nach der Tes-
tung stattfindet. 
 

3. Wenn die von Maßnahmen betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähig-
keit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, 
dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von 
Maßnahmen betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtung zu seinem Aufga-
benkreis gehört. 

 
4. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-

ziehbar. 
 

5. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft (d.h. am 
13.01.2022) und mit Ablauf des 29.01.2022 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Hinweis:  
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, am Bürgerservice (Zentrale In-
formation) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten – nach telefonischer Terminverein-
barung – dort eingesehen werden. 
 
gez. 
Marita Eckstein 
Abteilungsleiterin 

 
 

 
 
 

 



 
 

Anlage 3 zum Amtsblatt Nr. 4 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

des Landratsamtes Schweinfurt über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens 
in der Einrichtung AWO Seniorenzentrum Niederwerrn, Hohmanstraße 1, 97464 Niederwerrn 

zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage des § 28 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 1 
der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Für Beschäftigte der Einrichtung AWO Seniorenzentrum Niederwerrn (im Folgenden: Beschäf-
tigte) sowie Personen, die in dieser Einrichtung betreut werden (im Folgenden: Betreute), wird 
die molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihentestung am 14.01.2022 und am 
17.01.2022 in der Einrichtung AWO Seniorenzentrum Niederwerrn vorgeladen. Die Reihentes-
tung wird durch einen Beauftragten des Landratsamtes Schweinfurt in Abstimmung mit der Ein-
richtungsleitung und dem Gesundheitsamt durchgeführt. 
 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte, die sich als enge Kontaktperson     
oder aufgrund des Vorliegens eines positiven Testergebnisses auf das Coronavirus SARS-
CoV-2 in häuslicher Isolation befinden, sowie Personen, die sich aufgrund einer für den Einzel-
fall begründeten und durch das Gesundheitsamt Schweinfurt bestätigten Ausnahme einer an-
derweitigen molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 unterziehen, die im Zeitraum einen Tag vor bis einem Tag nach der jeweiligen 
Testung stattfindet. 
 

3. Wenn die von Maßnahmen betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähig-
keit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, 
dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von 
Maßnahmen betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtung zu seinem Aufga-
benkreis gehört. 

 
4. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-

ziehbar. 
 

5. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft (d.h. am 
13.01.2022) und mit Ablauf des 03.02.2022 außer Kraft. 

 
 
 
 
Hinweis:  
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 



im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, am Bürgerservice (Zentrale In-
formation) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten – nach telefonischer Terminverein-
barung – dort eingesehen werden. 
 
 
gez. 
Marita Eckstein 
Abteilungsleiterin 

 
 

 



 
 

Anlage 4 zum Amtsblatt Nr. 4 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

zur Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt zur Festsetzung ei-
nes erweiterten Absonderungszeitraumes für enge Kontaktpersonen zur Bekämpfung der 

übertragbaren Krankheit COVID-19 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage von Art. 49 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVfG) folgende 

Allgemeinverfügung: 

 
1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt zur Festsetzung eines er-

weiterten Absonderungszeitraumes für enge Kontaktpersonen zur Bekämpfung der 

übertragbaren Krankheit COVID-19 vom 06.11.2021 wird aufgehoben. 

 

2. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG 

sofort vollziehbar. 

 

3. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft 

(d.h. am 13.01.2022). 

 

Begründung: 

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Schweinfurt zur Festsetzung eines erweiterten Abson-
derungszeitraumes für enge Kontaktpersonen zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit 
COVID-19 vom 06.11.2021 wird gemäß Art. 49 BayVwVfG aufgehoben. 

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat, um eine möglichst einheitliche 
und praxistaugliche Absonderung enger Kontaktpersonen zu gewährleisten, die notwendigen Best-
immungen im Zuge der AV-Isolation landesweit erlassen. Da nunmehr die bayernweit geltende AV-
Isolation an das vermehrte Auftreten der neue besorgniserregenden Coronavirus-Variante Omikron 
angepasst wurde, ist nachträglich der Bedarf einer regionalen Regelung entfallen. Auch liegt im Zu-
ständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Schweinfurt kein regional hohes Ausbruchsgeschehen 
im Sinne von Ziffer 6.1.1 Satz 4 HS. 2 Alt. 2 und Ziffer 6.1.2 Satz 4 HS. 2 Alt. 2 der AV-Isolation 
mehr vor. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 
Burkarderstraße 26 



97082 Würzburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

• 1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de). 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. (Ausgenommen sind Rechtsbereiche nach § 188 der 
Verwaltungsgerichtsordnung - Angelegenheiten der Fürsorge.) 

 

 

 
gez. 
Bettina B ä r m a n n  
stellvertretende Landrätin 


